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Stimmverhältnis.
§ 196

(1) Die Entsch eidungen erfolgen, soweit das Gesetz nicht 
ein anderes bestimmt, nach der absoluten Mehrheit der 
Stimmen.

(2) Bilden sich in Beziehung auf Summen, über welche 
zu entscheiden ist, mehr als zwei Meinungen, deren keine 
die Mehrheit für sich hat, so werden die für die größte 
Summe abgegebenen Stimmen den für die zunächst ge
ringere abgegebenen so lange hinzugerechnet, bis sich eine 
Mehrheit ergibt.

(3) Bilden sich in einer Strafsache, von der Schuld
frage abgesehen, mehr als zwei Meinungen, deren keine 
die erforderliche Mehrheit für sich hat, so werden die 
dem Beschuldigten nachteiligsten Stimmen den zunächst 
minder nachteiligen so lange hinzugerechnet, bis sich die 
erforderliche Mehrheit ergibt. Bilden sich in der Straf
frage zwei Meinungen, ohne daß eine die erforderliche 
Mehrheit für sich hat, so gilt die mildere Meinung* 
Ergibt sich in dem mit zwei Richtern und zwei Schöffen besetz
ten Schöffengerichte, von der Schuld- und Straff rage ab
gesehen, Stimmengleichheit, so gibt die Stimme des Vorsitzen
den den Ausschlag.

Anm.: Abs. 3 S. 3 ist durch Kap. 1 Art. 1 § 1 der NotVO vom 14. Juni 
1932 (abgedruckt nach § 24) gegenstandslos geworden.

Reihenfolge der Abstimmung.
§197

Die Richter stimmen nach dem Dienstalter, bei gleichem 
Dienstalter nach dem Lebensalter, Handelsrichter, Schöf
fen und Geschworene nach dem Lebensalter; der jüngere 
stimmt vor dem älteren. Die Schöffen und Geschworenen 
stimmen vor dein Richtern. Wenn ein Berichterstatter 
ernannt ist, so stimmt er zuerst. Zuletzt stimmt der 
Vorsitzende.
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